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Sacramentum reverenter custodiatur, nIS1 consultum Eristimaerit⸗

IN tabernaculo oceludere“ (de T. PaS 236 mit
Berufung auf Che XIV de SaC 2. 118)

Noch eine Möglichkeit ſei angeführt! Der Prieſter könnte die
Meinung aben, noch vor dem Abſchluß der zur Zelebration

beſtimmten Zeit ad (Continuationem missae zurückkehren können,
das wird ihm aber durch eine langdauernde Generalbeichte, ur einen
zweiten Verſehgang oder dergleichen unmöglich gemacht. De T
meint, N dieſem ſei das hochheiligſte Sakrament aufzubewahren,
Uunt Am folgenden Tage DOSt sumptionem sanguinis ſummiert 3u
werden.

II Biſchof Müller erlau (Theolog. Moralis7. III PA
223) „Laico dare Dartem hostiae majoris“ In Ca8SUu necessitatis.
defieientibus OStiis minoribus, quando III viaticum 6886
ministrandum moribundo, 2 81 unus Iterve Communione
reficiendus IIOII pOsset sine incommodo eXSpeéctare, Usquedum IN
Ii Mͤissa COonSecratae sint OStiae minores.

Nor trifft bei Un buchſtäblich zu; ein Zweifel betreffs der
Erlaubtheit iſt völlig ausgeſchloſſen Eine Schwierigkeit beſtünde
Unter Umſtänden im Fehlen eines würdigen Gefäßes oder gar eines
zweiten Korporale. ſt eine Pyxis oder eine Kapſel nicht vorhanden,

wird man das hochheiligſte Sakrament in einem Korporale bergen.
Steht aber ni einmal ein zweites Korporale zur Verfügung, ſo
wird un dieſer äußerſten N  ot wohl ni anderes übrig bleiben, als
den Kelch mit der Patene, auf die man die Hoſtie legt, zu bedecken
und denſelben auf dem Iltare ſtehen zu laſſen; im Korporale räg
man dann das Viatikum Sterbenden.

Der Vollſtändigkeit halber ſei noch auf die Möglichkeit ver
wieſen, der Prieſter würde ante (COhsecrationem zu einem mori⸗
bundus gerufen. Kehrt EL innerhalb einer Stunde zurück, ſo ſoll er
die heilige dort fortſetzen, U aufgehört hatte; iſt aber die
Unterbrechung von län
lib VI 354

Dauer, 5„0rdietur ab imitio“
Florian o Whuh Sſpanen eg lat br 38
(Lei  e  e auf einem konfeſſionellen ried⸗

In einem kleineren rte var Begräbnis einer Standes⸗
perſon, die n momentaner hochgradiger Aufregung durch Selbſtmord
Us dem Leben geſchieden war In Berückſichtigung der Verhältniſſe
war die infache kirchliche Einſegnung erlaubt worden.

Zum Begräbniſſe, dem zahlreiche Amtskollegen beiwohnten, var
auch der Unmittelbare Vorgeſetzte dieſer Standeskategorie erſchienen.

1) in dieſem äußerſt ſelten vorkommenden Fall nicht doch auchpost tempus debitum Tlaubt GAre Pel epikiam die eilige Meſſe fortzuſetzen,da S8 do in Lourdes (Zelebration von Mitternacht an) und Loretto
bis 154 Uhr na Ausnahmen gi

9



Als der Prieſter nach vollendeter Einſegnung ſich Grabe
weg In die Sakriſtei entfernt hatte, bemerkte eL von dort Qus, wie
der betreffende Herr Grabe Ran die Umſtehenden eine Anſprache
1e Da der fungierende Seelſorger durch den ganzen Vorfall
ohnehin R aufgeregt war, wirkte eine derartige Beobachtung nichts
weniger als beruhigend. In der augenblicklichen Gedankenverwirrung,
was tun ſei, ob * angezeigt ſei aus der Sakriſtei hinauszugehen,
den Sprecher unterbrechen, oder ich zurückzuhalten, M ſpäter die
Sache 3 behandeln, gewann ſchließlich die ruhige Ueberlegung die
Oberhand, daß eS beſſer ſei, den Sprecher ni V  u Unterbrechen, da
C5 um eine Standesperſon ſich handle und die Anſprache ſelbſt keine
Beleidigung Kirche und Religion enthalte.

Als der Fall ſpäter im Kreiſe von Amtsbrüdern vorgelegtwurde, wurden verſchiedene Anſichten ber die Löſung desſelben e·
geben. Manche meinten, ſei Pflicht des Seelſorgers geweſen, die
nſprache ſofort 3u verhindern. Allein was wäre der Erfolg 9e
weſen? Außer dem gewöhnlichen Herumzerren und Uebertreibungen,
in welchen die Zeitungen aller kirchenfeindlichen Richtungen das Vor
kommnis dargeſtellt hätten, würde Uur eine noch tiefer gehende Ent
fremdung zwiſchen Prieſtern und dem durch die StandesperfWa ——tretenen Stand die Folge geweſen ſein

Eine andere Meinung, die dahin ging, den Fall zu
veröffentlichen, U ebenſo wenig Ausſicht, inen wirklichen Erfolg

erreichen. Es hätte einen gehäſſigen und erbitterten Zeitungskampf
gegeben, der für die Kirche und Religion nur chädlich geweſen ware

Auch die Meinung, In einem perſönlichen Schreiben der Standes
perſon das unrichtige Verhalten vorzuhalten, len wenig Ausſicht
auf rfolg Aben

So blieb nur noch der eine Weg offen, daß die Angelegenheit
Im amtlichen Wege die Oberbehörden geleitet würde.

Nach Aufnahme eines von Ohrenzeugen gefertigten Protokolles
wurde emn Bericht über den Vorfall die biſchöfliche Behörde ver
faßt, mit der Bitte, die Beſchwerde an die Statthalterei des Landes

leiten AM der Beſchwerde wurde hingewieſen, daß der Friedhof
onfeſſionell nd Eigentum der Kirche ſei, daß durch dieſen Vorgangein Präzedenzfall geſchaffen ſei, bei nächſter Gelegenheit auchradikale Elemente Am Grabe Reden halten önnen. Der Bericht be.

rief ſich auch auf die Entſcheidung des Miniſteriums für Kultus
und Unterricht, 3 7196 vom Juli 1879 „daß auf D·⸗liſchen Friedhöfen wie den Religionsdienern anderer Konfeſſionen,
0 auch zuma Laten überhaupt die Abhaltung von Leichenredenerboten Ei

Von der bi  1  en Behörde Urde der Bericht an die Statt  2
alterei geleitet. Von letzterer langte QWii Wege der biſchöflichen Be⸗hörde die Erledigung herab, daß die betreffende Standesperſon zurvorgeladen und dort ihr der mündliche Vorhalt gemacht
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worden ſei, daß die Abhaltung der Leichenrede bei jenem Begräbniſſenicht gebilligt wurde.

Hierauf wurde von Seite der Standesperſon zu Protokoll E·
geben: „Habe den Vorhalt zur Kenntnis genommen, und erkläre, daß
mir von einem Verbote die Rede 3u halten weder ekannt
war, noch, daß ich von der Kirchenverwaltung darauf aufmerkſam 96E
macht wurde, da mir n nicht eingefallen wäre, den en
derſelben auch ein einziges Wort U prechen

Es folgte dann eine Belehrung, ſich Nn Zukunft bei ähnlichen
Anläſſen auch ohne Einſprache der Kirchenverwaltung von jeder Leichen⸗
rede ſich zu enthalten.

Zur obigen Aeußerung der Standesperſon, ſie ſei von der
Kirchenverwaltung nicht aufmerkſam gemacht worden, möge bemerkt
ſein, daß der Kirchenverwaltung überhaupt unbekannt war, daß dieſe
Standesperſon der Leichenfeier teilnehme; letztere hatte ſomit
gar keine Gelegenheit, ſich 3u äußern; und ſelbſt Penn derſelben die
Anweſenheit bekannt geweſen wäre, hätte ſie doch die Gedanken nicht
wiſſen önnen. Wenn von Seite der Standesperſon an die Kirchen⸗
verwaltung zuerſt irgendwelche taktvolle Anfrage geſtellt worden wäre,
würde ſie auch erſucht haben, von einem derartigen orhaben abzuſtehen.

(Repetieren und Konzentrieren beim Religions⸗
unterricht.) Die Ueberzeugung von der Notwendigkeit häufigen
Repetierens beim Religionsunterricht iſt allgemein. Zwei Wege in
C  —* die ein beſtändiges Repetieren ermöglichen, ohne daß der fort
laufende Unterricht merklich gehemmt wird ein Repetieren de
Wichtigſten durch Sprechen Im Chor, wobei das gemeinſame
Lautſprechen mit elementarer Gewalt auf die Kinder einwirkt, ſo daß
bei häufiger Wiederholung auch die ſchwächſten Schüler das Not
wendigſte n der Uebung aben; ein Repetieren durch Konzen⸗
trieren der verſchiedenen Lehren. Das Repetieren durch Chor
ſprechen abſorbiert ſehr wenig Zeit; in wenig Minuten nimmt U  II
die Gebote Gotte  8 und der Kirche, die ſieben Hauptſünden, die ſieben
Sakramente, die ſieben leiblichen und geiſtlichen Wẽ

erke der Barm—
herzigkeit, die drei göttlichen Ugenden, die vier Kardinaltugenden,
die drei evangeliſchen Räte (die ſieben Gaben des heiligen Geiſtes,
die acht Seligkeiten), die vier Kennzeichen der wahren Kirche, die
bier letzten inge, die Beichtformeln U dur auch die
bekannteſten Schriftſtellen über Bußſakrament und Altarsſakrament,
Gottheit Chriſti, Unzerſtörbarkeit der 1 und dergleichen. Dieſe
genannten Punkte oft zu repetieren, empfiehlt ſich ſowohl IR In  ter
eſſe des praktiſchen chriſtlichen Lebens, als auch im Intereſſe bevor  —  —
ſtehender Prüfungen, wo ern jeder eit geſicherter Fond not
wendiger Kenntniſſe ſchätzenswert iſt Dies empfiehlt ich namentlich
auch inſofern, als dieſe Punkte (die Beichtformeln ausgenommen
allen Katechismen der Welt gemeinſam ſind und nebſt apoſtoliſchem


